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Individualverteidigung von Firmenmitarbeitern und Firmenverteidigung- 

potenziell unheilvolle Gemengelagen 
 

Vortrag, gehalten am 04.12.2009 in Berlin vor der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e. V. 
 

1. Problemaufriss 
 
Verteidigung fortwährend in verschiedenen Spannungsverhältnissen: 

 Wirtschaftsverwaltungs- oder Wirtschaftszivilverfahren und Strafverfahren getrennt, 
aber nur ein sozialer Konflikt betroffen 

 Unternehmensinteressen und Mitarbeiterinteressen 
 Beschuldigteneigenschaft versus Mitarbeiterstatus 
 objektive und subjektive Seite des Strafverfahrens 
 strafrechtliche und außerstrafrechtliche Verteidigungsziele 
 Teamwork und Sockelverteidigung versus einseitiger Beistandsverpflichtung 
 Strafverteidiger als Lonesome Heroes contra hierarchieerfahrenem Mitglied der 

Rechtsabteilung oder Syndikus 
 
 
 
2. Einzelfallstricke und Fußangeln 
 

 Unzulängliche eigene Ausbildung, Eitelkeit, Strafverteidiger-Hierarchieaversion 
 Vertretung von Firmeninteressen und gleichzeitige Individualverteidigung  
 Auftreten von Syndikusanwälten und in-house-Anwälten als Individualverteidiger 
 Vertretung mehrerer Beschuldigter in einer Sozietät 
 Sonderproblem dabei: Umfassende Mandatsbeendigungspflicht bei erst widerstrei-

tend werdenden Interessen? 
 Zeugenbeistände, Problemvorschrift § 68 b Abs. 1 n. F. StPO 

 
 
 
3. Fazit: Schwierig und reizvoll! 
 

 Strafrechtliche und außerstrafrechtliche Verfahrensziele des eigenen Mandanten 
 Sockelverteidigung (nach Christian Richter): Bündnis auf Zeit 
 Hineindenken in die Verfahrensrolle, Vorprägungen und Sichtweisen des anderen 

Beraters 
 Handwerk: Enge Information im Sockel, wirklich rechtzeitige Abstimmung, Akten 

scannen, Telefonkonferenzen, Keiltreibeversuchszurückweisungen, Aufgabenver-
teilungen 

 

 

 

Dr. Ingo Minoggio, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht und für Steuerrecht, Vortrag 04.12.2009, WistEV  Berlin 
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Gesetztestexte 

 

§ 43  BRAO 

Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. Er hat sich innerhalb und außerhalb des Beru-
fes der Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert, würdig zu erweisen. 

 

§ 43a BRAO 

(1) Der Rechtsanwalt darf keine Bindungen eingehen, die seine berufliche Unabhängigkeit gefährden. 
(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was ihm in 
Ausübung seines Berufes bekanntgeworden ist. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 
 
(3) Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten. Unsachlich ist insbe-
sondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewußte Verbreitung von Unwahrheiten oder solche herab-
setzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlaß gege-
ben haben. 
 
(4) Der Rechtsanwalt darf keine widerstreitenden Interessen vertreten. 
 
(5) Der Rechtsanwalt ist bei der Behandlung der ihm anvertrauten Vermögenswerte zu der erforderlichen 
Sorgfalt verpflichtet. Fremde Gelder sind unverzüglich an den Empfangsberechtigten weiterzuleiten oder auf 
ein Anderkonto einzuzahlen. 
 
(6) Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, sich fortzubilden. 

 

§ 45 BRAO 

Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden:  
 
1. 

wenn er in derselben Rechtssache als Richter, Schiedsrichter, Staatsanwalt, Angehöriger des öffent-
lichen Dienstes, Notar, Notarvertreter oder Notariatsverwalter bereits tätig geworden ist; 

2. 
wenn er als Notar, Notarvertreter oder Notariatsverwalter eine Urkunde aufgenommen hat und deren 
Rechtsbestand oder Auslegung streitig ist oder die Vollstreckung aus ihr betrieben wird; 

3. 
wenn er gegen den Träger des von ihm verwalteten Vermögens vorgehen soll in Angelegenheiten, 
mit denen er als Insolvenzverwalter, Nachlaßverwalter, Testamentsvollstrecker, Betreuer oder in 
ähnlicher Funktion bereits befaßt war; 

4. 
wenn er in derselben Angelegenheit außerhalb seiner Anwaltstätigkeit oder einer sonstigen Tätigkeit 
im Sinne des § 59a Abs. 1 Satz 1 bereits beruflich tätig war; dies gilt nicht, wenn die berufliche Tä-
tigkeit beendet ist. 

 
(2) Dem Rechtsanwalt ist es untersagt:  
 
1. 

in Angelegenheiten, mit denen er bereits als Rechtsanwalt gegen den Träger des zu verwaltenden 
Vermögens befaßt war, als Insolvenzverwalter, Nachlaßverwalter, Testamentsvollstrecker, Betreuer 
oder in ähnlicher Funktion tätig zu werden; 

2. 
in Angelegenheiten, mit denen er bereits als Rechtsanwalt befaßt war, außerhalb seiner Anwaltstä-
tigkeit oder einer sonstigen Tätigkeit im Sinne des § 59a Abs. 1 Satz 1 beruflich tätig zu werden. 

 
(3) Die Verbote der Absätze 1 und 2 gelten auch für die mit dem Rechtsanwalt in Sozietät oder in sonstiger 
Weise zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbundenen oder verbunden gewesenen Rechtsanwälte 
und Angehörigen anderer Berufe und auch insoweit einer von diesen im Sinne der Absätze 1 und 2 befaßt 
war. 
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§ 46 BRAO 

(1) Der Rechtsanwalt darf für einen Auftraggeber, dem er aufgrund eines ständigen Dienst- oder ähnlichen 
Beschäftigungsverhältnisses seine Arbeitszeit und -kraft zur Verfügung stellen muß, vor Gerichten oder 
Schiedsgerichten nicht in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt tätig werden. 
 
(2) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden:  
 
1. 

wenn er in derselben Angelegenheit als sonstiger Berater, der in einem ständigen Dienst- oder ähn-
lichen Beschäftigungsverhältnis Rechtsrat erteilt, bereits rechtsbesorgend tätig geworden ist; 

2. 
als sonstiger Berater, der in einem ständigen Dienst- oder ähnlichen Beschäftigungsverhältnis 
Rechtsrat erteilt, wenn er mit derselben Angelegenheit bereits als Rechtsanwalt befaßt war. 

 
(3) Die Verbote des Absatzes 2 gelten auch für die mit dem Rechtsanwalt in Sozietät oder in sonstiger Weise 
zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbundenen oder verbunden gewesenen Rechtsanwälte und An-
gehörigen anderer Berufe und auch insoweit einer von diesen im Sinne des Absatzes 2 befaßt war. 
 
 
 
§ 3 BORA 
 
(1) Der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er eine andere Partei in derselben Rechtssache im wi-
derstreitenden Interesse bereits beraten oder vertreten hat oder mit dieser Rechtssache in sonstiger Weise 
im Sinne der §§ 45, 46 Bundesrechtsanwaltsordnung beruflich befasst war. 
 
(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt auch für alle mit ihm in derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft 
gleich welcher Rechts- oder Organisationsform verbundenen Rechtsanwälte. Satz 1 gilt nicht, wenn sich im 
Einzelfall die betroffenen Mandanten in den widerstreitenden Mandaten nach umfassender Information mit 
der Vertretung ausdrücklich einverstanden erklärt haben und Belange der Rechtspflege nicht entgegenste-
hen. Information und Einverständniserklärung sollen in Textform erfolgen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für den Fall, dass der Rechtsanwalt von einer Berufsausübungs- oder 
Bürogemeinschaft zu einer anderen Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft wechselt. 
 
(4) Wer erkennt, dass er entgegen den Absätzen 1 bis 3 tätig ist, hat unverzüglich seinen Mandanten davon 
zu unterrichten und alle Mandate in derselben Rechtssache zu beenden. 
 
(5) Die vorstehenden Regelungen lassen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit unberührt. 
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§ 68b StPO 

(1) Zeugen können sich eines anwaltlichen Beistands bedienen. Einem zur Vernehmung des Zeugen er-
schienenen anwaltlichen Beistand ist die Anwesenheit gestattet. Er kann von der Vernehmung ausgeschlos-
sen werden, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass seine Anwesenheit die geordnete 
Beweiserhebung nicht nur unwesentlich beeinträchtigen würde. Dies wird in der Regel der Fall sein, wenn 
aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 

 
1.  

der Beistand an der zu untersuchenden Tat oder an einer mit ihr im Zusammenhang stehenden Be-
günstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, 

 
2.  

das Aussageverhalten des Zeugen dadurch beeinflusst wird, dass der Beistand nicht nur den Interes-
sen des Zeugen verpflichtet erscheint, oder 

 
3.  

der Beistand die bei der Vernehmung erlangten Erkenntnisse für Verdunkelungshandlungen im Sinne 
des § 112 Absatz 2 Nummer 3 nutzt oder in einer den Untersuchungszweck gefährdenden Weise wei-
tergibt. 

(2) Einem Zeugen, der bei seiner Vernehmung keinen anwaltlichen Beistand hat und dessen schutzwürdigen 
Interessen nicht auf andere Weise Rechnung getragen werden kann, ist für deren Dauer ein solcher beizu-
ordnen, wenn besondere Umstände vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Zeuge seine Befugnisse bei 
seiner Vernehmung nicht selbst wahrnehmen kann. § 142 Absatz 1 gilt entsprechend. 

(3) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 sind unanfechtbar. Ihre Gründe sind akten-
kundig zu machen, soweit dies den Untersuchungszweck nicht gefährdet. 

 
 
§ 161a StPO   
 
(1) ... 
(2) ... 
 
(3) Gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gerichtliche Entscheidung 
durch das nach § 162 zuständige Gericht beantragt werden. Gleiches gilt, wenn die Staatsanwaltschaft Ent-
scheidungen im Sinne des § 68b getroffen hat. Die §§ 297 bis 300, 302, 306 bis 309, 311a und 473a gelten 
jeweils entsprechend. Gerichtliche Entscheidungen nach den Sätzen 1 und 2 sind unanfechtbar. 
 
(4) ... 
 
 
§ 163 StPO   
 
(1) ... 
(2) ... 
 
(3) Bei der Vernehmung eines Zeugen durch Beamte des Polizeidienstes sind § 52 Absatz 3, § 55 Absatz 2, 
§ 57 Satz 1 und die §§ 58, 58a, 68 bis 69 entsprechend anzuwenden. Über eine Gestattung nach § 68 Ab-
satz 3 Satz 1 und über die Beiordnung eines Zeugenbeistands entscheidet die Staatsanwaltschaft; im Übri-
gen trifft die erforderlichen Entscheidungen die die Vernehmung leitende Person. Bei Entscheidungen durch 
Beamte des Polizeidienstes nach § 68b Absatz 1 Satz 3 gilt § 161a Absatz 3 Satz 2 bis 4 entsprechend. Für 
die Belehrung des Sachverständigen durch Beamte des Polizeidienstes gelten § 52 Absatz 3 und § 55 Ab-
satz 2 entsprechend. In den Fällen des § 81c Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt § 52 Absatz 3 auch bei Untersu-
chungen durch Beamte des Polizeidienstes sinngemäß. 
 

http://dejure.org/gesetze/StPO/112.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/142.html
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§ 138a StPO 

(1) Ein Verteidiger ist von der Mitwirkung in einem Verfahren auszuschließen, wenn er dringend oder in ei-
nem die Eröffnung des Hauptverfahrens rechtfertigenden Grade verdächtig ist, daß er 

 
1.  an der Tat, die den Gegenstand der Untersuchung bildet, beteiligt ist, 

 
2.  

den Verkehr mit dem nicht auf freiem Fuß befindlichen Beschuldigten dazu mißbraucht, Straftaten zu 
begehen oder die Sicherheit einer Vollzugsanstalt erheblich zu gefährden, oder 

 
3.  

eine Handlung begangen hat, die für den Fall der Verurteilung des Beschuldigten Begünstigung, Straf-
vereitelung oder Hehlerei wäre. 

(2) Von der Mitwirkung in einem Verfahren, das eine Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b 
Abs. 1, des Strafgesetzbuches zum Gegenstand hat, ist ein Verteidiger auch auszuschließen, wenn be-
stimmte Tatsachen den Verdacht begründen, daß er eine der in Absatz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Hand-
lungen begangen hat oder begeht. 

(3) Die Ausschließung ist aufzuheben, 

 
1.  

sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, jedoch nicht allein deshalb, weil der Beschuldigte 
auf freien Fuß gesetzt worden ist, 

 
2.  

wenn der Verteidiger in einem wegen des Sachverhalts, der zur Ausschließung geführt hat, eröffneten 
Hauptverfahren freigesprochen oder wenn in einem Urteil des Ehren- oder Berufsgerichts eine schuld-
hafte Verletzung der Berufspflichten im Hinblick auf diesen Sachverhalt nicht festgestellt wird, 

 
3.  

wenn nicht spätestens ein Jahr nach der Ausschließung wegen des Sachverhalts, der zur Ausschlie-
ßung geführt hat, das Hauptverfahren im Strafverfahren oder im ehren- oder berufsgerichtlichen Verfah-
ren eröffnet oder ein Strafbefehl erlassen worden ist. 

Eine Ausschließung, die nach Nummer 3 aufzuheben ist, kann befristet, längstens jedoch insgesamt für die 
Dauer eines weiteren Jahres, aufrechterhalten werden, wenn die besondere Schwierigkeit oder der beson-
dere Umfang der Sache oder ein anderer wichtiger Grund die Entscheidung über die Eröffnung des Haupt-
verfahrens noch nicht zuläßt. 

(4) Solange ein Verteidiger ausgeschlossen ist, kann er den Beschuldigten auch in anderen gesetzlich ge-
ordneten Verfahren nicht verteidigen. In sonstigen Angelegenheiten darf er den Beschuldigten, der sich nicht 
auf freiem Fuß befindet, nicht aufsuchen. 

(5) Andere Beschuldigte kann ein Verteidiger, solange er ausgeschlossen ist, in demselben Verfahren nicht 
verteidigen, in anderen Verfahren dann nicht, wenn diese eine Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit 
§ 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches zum Gegenstand haben und die Ausschließung in einem Verfahren 
erfolgt ist, das ebenfalls eine solche Straftat zum Gegenstand hat. Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

§ 146 StPO 
 
Ein Verteidiger kann nicht gleichzeitig mehrere derselben Tat Beschuldigte verteidigen. In einem Verfahren 
kann er auch nicht gleichzeitig mehrere verschiedener Taten Beschuldigte verteidigen. 
 
 
 

 
§ 434 Abs. 1 StPO 

Der Einziehungsbeteiligte kann sich in jeder Lage des Verfahrens auf Grund einer schriftlichen Vollmacht 
durch einen Rechtsanwalt oder eine andere Person, die als Verteidiger gewählt werden kann, vertreten las-
sen. Die für die Verteidigung geltenden Vorschriften der §§ 137 bis 139, 145a bis 149 und 218 sind entspre-
chend anzuwenden. 

 

§ 442 Abs. 1 StPO 

Verfall, Vernichtung, Unbrauchbarmachung und Beseitigung eines gesetzwidrigen Zustandes stehen im 
Sinne der §§ 430 bis 441 der Einziehung gleich. 

 

 

http://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/129b.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/129a.html
http://dejure.org/gesetze/StGB/129b.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/137.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/139.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/145a.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/149.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/218.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/430.html
http://dejure.org/gesetze/StPO/441.html

